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Ergebnis der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 01. Dez. 2021 

Mehrzweckhalle Gelfingen 
 
 
 Gesamtanzahl Stimmberechtigte: 4'034 Personen 

 Stimmberechtige Teilnehmer: 95 Personen (2.35 %) 

 Absolutes Mehr: 48 Personen 

 Für geheime Abstimmung: 1/5 der stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer 

 Dauer der Versammlung: 19.30 – 21.55 Uhr 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der er-
wähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
T r a k t a n d e n 
 

Begrüssung und Bürobestellung / Wahl Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 
 
 Anna-Maria Renggli, Sulz, Eveline Bürgi, Gelfingen, Barbara Jurt, Hitzkirch, und Patrick 

Steinger, Hitzkirch, werden als Stimmenzähler einstimmig gewählt. 
 
 
Einleitend werden von Beat Müller, Bahnhofstrasse 15d, drei Ordnungsanträge gestellt:  

 Antrag A: Die Informationen unter Verschiedenes seien in der Behandlung vorzuziehen, da 
diese budgetrelevant sein können. 

 Antrag B: Auf das Geschäft Gewässerraum-Feststellungen im Ortsteil Altwis sei nicht 
einzutreten, da das Gewässerbauprojekt Bossbach vor Verwaltungsgericht liegt und noch 
nicht abschliessend rechtskräftig beurteilt ist. 

 Antrag C: Auf die Bau- und Zonenreglements-Revision sei nicht einzutreten, da diese 
Revision erheblich mit der Gewässerraum-Feststellung zusammenhängt. Sie soll auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

 
 Die Abstimmung zu den drei Ordnungsanträgen ergibt folgendes Ergebnis: 

 Der Antrag A wird mit 42 Stimmen (Beibehaltung der traktandierten Reihenfolge) gegen 30 
Stimmen (Antrag Beat Müller) abgelehnt. 

 Der Antrag B wird grossmehrheitlich abgelehnt. 

 Der Antrag C wird ebenfalls grossmehrheitlich abgelehnt.  
  

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kampagnen/kinderfreundliche-gemeinde
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1. Kenntnisnahmen Grundlagen und Planungsinstrumente für die Gemeindeentwicklung 
 

 1.1 Orientierung über die Gemeindestrategie 2032 
 

 1.2 Orientierung über das Legislaturprogramm 2021-2024 
 

 1.3 Orientierung über das Jahresprogramm 2022 
 

 1.4 Orientierung über den Aufgaben- und Finanzplan 2022-2027 
 

 1.5 Kenntnisnahme dieser Planungsinstrumente 
 

 Die Planungsinstrumente werden in Einzelabstimmungen behandelt. Die 
Planungsinstrumente 1.1, 1.2 und 1.4 werden grossmehrheitlich zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Das Jahresprogramm 2022 (Traktandum 1.3) wird 
einheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
2. Budget 2022 / Antrag auf Senkung des Steuerfusses auf 1.85 Einheiten 
 

 2.1 Orientierung und Beratung über das Budget 2022 der Erfolgsrechnung und der 
 Investitionsrechnung mit den Leistungsaufträgen sowie über den beantragten 
 Steuerfuss (Antrag 1.85 Einheiten / Vorjahr 1.90 Einheiten) 

 
 2.2 Genehmigung des Budgets 2022, der Erfolgsrechnung, der Investitions- 

 rechnung sowie der Leistungsaufträge 
 
 Antrag D: Beat Müller, Bahnhofstrasse 15d, Hitzkirch, stellt den Antrag, das Projekt 

Bebauungsplan Dorfzentrum zu beenden. Sein Antrag wird in gegenseitiger Absprache dahin 
präzisiert, dass die Ausgabe von Fr. 100'000.00 in der Investitionsrechnung für den 
Bebauungsplan Dorfzentrum Hitzkirch aus dem Globalbudget zu streichen ist, da die 
Erstellung des Bebauungsplans nach heutigem Stand noch Pflichtbestandteil der Ortsplanung 
Hitzkirch ist und nicht im Verfahren der Budgetberatung aufgegeben werden kann. 

    
 Antrag E: Im Weiteren beantragt Beat Müller, die Bruttoinvestitionsausgabe von 

Fr. 100'000.00 in der Investitionsrechnung für das Gemeinschaftsgrab Hitzkirch zu streichen.  
 

Beschlüsse: Der Antrag D wird grossmehrheitlich abgelehnt. 
 Ebenso wird der Antrag E grossmehrheitlich abgelehnt.   
 

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kampagnen/kinderfreundliche-gemeinde
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Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung mit den 
Leistungsaufträgen sowie der beantragte Steuerfuss werden 
grossmehrheitlich genehmigt. 

 
3. Teilrevision der Ortsplanung Ortsteil Altwis (Rückzonungen und Gewässerraumfeststellung) 
 

 3.1 Orientierung 
 

 3.2 Beratung und Beschlussfassung über nicht gütlich erledigter Einsprachen 
 

 3.3 Beschlussfassung über die Änderung Zonenplan Siedlung, Teilzonenplan 
 Gewässerraum sowie Änderung Baulinienplan und Bau- und Zonenreglement 

 
 Die Versammlungsteilnehmer führen eine intensive Diskussion darüber, wie weit bzw. ob es 

sinnvoll ist, in den von den drei Gewässerraum-Einsprachen betroffenen Gebieten (Botschaft Ziffer 
3.2 – Einsprachen 1 -3) einen Gewässerraum festzustellen, solange das Gewässerbauprojekt 
Bossbach in einem Verfahren vor Gericht hängig und damit noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist.  

 Antrag F: Elmar Elmiger, Bahnhofstrasse 47, Hitzkirch, stellt daher den Ordnungsantrag, in den von 
den drei vorerwähnten Einsprachen betroffenen Gebieten die Gewässerraumfeststellung derzeit 
nicht weiter zu bearbeiten und diese somit der Versammlung am heutigen Abend nicht zum 
abschliessenden Beschluss zu unterbreiten.  
 

Beschluss: Die Versammlungsteilnehmer stimmen dem Ordnungsantrag F 
mehrheitlich zu. Die Einsprachen 1 -3 werden im Sinne einer Sistierung 
nicht mehr weiterbehandelt und es wird somit an der heutigen 
Versammlung nicht darüber abgestimmt. 

 
a) Einspracheerledigung der verbliebenen nicht gütlich erledigten 

Einsprachen: 
 Die Einsprachen 4.1 – 4.4 der Umweltschutzverbände BirdLife Luzern, Pro 

Natura, Schweiz, und WWF Schweiz werden grossmehrheitlich 
abgewiesen. 

 
 Die Einsprache 5.1, sowie im Anschluss daran die Eventualanträge 5.2 

und 5.3 sowie die Kostenverlegung laut Einsprachepunkt 5.4 von Franz 
Moser, Altwis, werden in einzeln durchgeführten Abstimmungen 
grossmehrheitlich abgelehnt. 

 

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kampagnen/kinderfreundliche-gemeinde
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Die Schlussabstimmungen (unter jeweiliger Ausklammerung der 
Gewässerraumfeststellung des Bereichs Bossbach Parzelle 249, GB Altwis, bis 
Parzellengrenze 583, GB Altwis) ergeben folgende Ergebnisse: 
b) Änderung Zonenplan Siedlung Altwis (Rückzonungen und Aufhebung der 

Gewässerbaulinie Breiteneichbach): grossmehrheitliche Genehmigung 
c) Teilzonenplan Gewässerraum (Ausschnitt Siedlungsgebiet): 

grossmehrheitliche Genehmigung 
d) Teilzonenplan Gewässerraum (gesamter Ortsteil Altwis): 

grossmehrheitliche Genehmigung (ohne Gegenstimmen) 
e) Änderung Baulinienplan Altwis: grossmehrheitliche Genehmigung (ohne 

Gegenstimmen) 
f) Änderung Bau- und Zonenreglement (BZR) Altwis: grossmehrheitliche 

Genehmigung 
g) Schlussabstimmung über die Zustimmung zur Teilrevision der Ortsplanung 

Altwis unter Einschluss aller vorangehenden Beschlüsse: 
grossmehrheitliche Zustimmung. 

 
4. Informationen und Verschiedenes 
 

4.1 Verschiedenes 
 
- Teilrevision Ortsplanung Hitzkirch / Rückzonungen: Mitwirkungsverfahren 

 - Zentrumsentwicklung Hitzkirch 
 - Mehrzweckhalle Hitzkrich 
 - Projekt Stöcklimatt 

 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit 
der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss 
einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthal-
ten. 
 
Hitzkirch, 01. Dezember 2021 
         Gemeinderat Hitzkirch 

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kampagnen/kinderfreundliche-gemeinde

